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 in diesem Zusammenhang begrüßend, dass Projekte, insbesondere Infrastrukturpro-
jekte, ausgearbeitet werden, um die palästinensische Wirtschaft wiederzubeleben und die 
Lebensbedingungen des palästinensischen Volkes zu verbessern, betonend, dass geeignete 
Bedingungen geschaffen werden müssen, um die Durchführung dieser Projekte zu erleich-
tern, und Kenntnis nehmend von dem Beitrag der Partner in der Region und der internatio-
nalen Gemeinschaft, 

 sich dessen bewusst, dass die Entwicklung unter einem Besatzungsregime schwierig 
ist und dass sie am besten in einem Klima des Friedens und der Stabilität gedeiht, 

 im Hinblick auf die großen wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen, denen 
sich das palästinensische Volk und seine Führung gegenübersehen, 

 betonend, dass die Sicherheit und das Wohl aller Menschen, insbesondere der Frauen 
und Kinder, in der gesamten Nahostregion wichtige Ziele sind, deren Förderung unter an-
derem in einem stabilen und sicheren Umfeld erleichtert wird, 

 tief besorgt über die nachteiligen Folgen, namentlich die gesundheitlichen und psy-
chologischen Folgen, die die Gewalt für das gegenwärtige und künftige Wohl der Kinder 
in der Region hat, 

 im Bewusstsein der dringenden Notwendigkeit, dem palästinensischen Volk unter 
Berücksichtigung der palästinensischen Prioritäten internationale Hilfe zu gewähren, und 
in dieser Hinsicht unter Hinweis auf den Nationalen Plan für die rasche Wiederherstellung 
und den Wiederaufbau Gazas, 

 mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die ernste humanitäre Lage im Gaz 
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 ferner unter Begrüßung der Tätigkeit des Gemeinsamen Verbindungsausschusses, 
der als ein Forum fungiert, in dem mit der Palästinensischen Behörde wirtschaftspolitische 
und praktische Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Geberhilfe erörtert werden, 

 unter Begrüßung der Durchführung des Palästinensischen nationalen Entwicklungs-
plans 2011-2013 für Regierungsführung, Wirtschaft, soziale Entwicklung und Infrastruktur 
und der Annahme des Palästinensischen nationalen Entwicklungsplans 2014-2016: Von 
der Staatsbildung zur Souveränität und unter Betonung der Notwendigkeit fortgesetzter in-
ternationaler Unterstützung für den Prozess der Errichtung eines palästinensischen Staates, 
wie in der Zusammenfassung des Vorsitzes der am 22. September 2014 abgehaltenen Ta-
gung des Ad-hoc-Verbindungsausschusses dargestellt, 

 betonend, dass die Vereinten Nationen an dem Prozess des Aufbaus palästinensi-
scher Institutionen voll mitwirken und dem palästinensischen Volk weitreichende Unter-
stützung gewähren müssen, 

 in dieser Hinsicht den positiven Beitrag des Entwicklungshilfe-Programmrahmens 
der Vereinten Nationen anerkennend, dessen Ziel unter anderem darin besteht, die Ent-
wicklungsunterstützung und -
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abkommen über das Westjordanland und den Gazastreifen6, namentlich in Bezug auf den 
vollständigen, raschen und regelmäßigen Transfer der palästinensischen Einnahmen aus in-
direkten Steuern; 

 20. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer siebzigsten 
Tagung über den Wirtschafts- und Sozialrat einen Bericht über die Durchführung dieser 
Resolution vorzulegen, der Folgendes enthält: 

 a) eine Evaluierung der Hilfe, die das palästinensische Volk tatsächlich erhalten 
hat; 

 b) eine Evaluierung des noch ungedeckten Bedarfs sowie konkrete Vorschläge, 
wie diesem wirksam entsprochen werden kann; 

 21. beschließt, den Unterpunkt „Hilfe für das palästinensische Volk“ unter dem 
Punkt „Verstärkte Koordinierung der humanitären Nothilfe und Katastrophenhilfe der Ver-
einten Nationen, einschließlich der Wirtschaftssonderhilfe“ in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer siebzigsten Tagung aufzunehmen. 

75. Plenarsitzung 
19. Dezember 2014 
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